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Körperscanner - viele offene Fragen

Der Anschlagsversuch von Detroit am 23. Dezember 2009 hat die Diskussion über den
Einsatz von sog. Körperscannern bei der Passagierkontrolle am Flughafen neu entfacht. Mit
dieser Technik sollen Sicherheitslücken geschlossen werden. Es ist
aber noch weitgehend unklar, was diese Geräte technisch leisten können und wie sie sich in
ein konsistentes Gesamtsystem zur Flugsicherheit einfügen lassen. Eine Entscheidung über
den Einsatz solcher Geräte, die der Gesetzgeber zu treffen hätte, setzt zumindest die Erfüllung
folgender Bedingungen voraus:

1. Es muss geklärt werden, ob mit diesen Geräten ein nennenswerter Sicherheitsgewinn
erzielbar ist. Derzeit bestehen zumindest ernsthafte Zweifel an der technischen
Leistungsfähigkeit und Effizienz dieser Technologie, vor allem im Hinblick auf die
Detektierbarkeit von Materialien mit geringer Dichte, etwa pulverförmigen Substanzen,
wie sie im Fall des Anschlagsversuchs von Detroit verwendet worden sind.

2. Es muss sichergestellt sein, dass die beim Einsatz der Körperscanner erhobenen Daten
der Kontrollierten über den Scanvorgang hinaus nicht gespeichert werden. Auch die
Anzeige der Körperkonturen gegenüber dem Kontrollpersonal und die Speicherung der
erstellten Bilder über den Scanvorgang hinaus sind technisch auszuschließen.

3. Selbst wenn die vorstehenden Bedingungen erfüllt werden, darf der Einsatz von Scannern
die Grundrechte der Betroffenen, insbesondere die absolut geschützte Menschenwürde
und das Recht auf körperliche Unversehrtheit nicht verletzen. So dürften z. B.
Geschlechtsmerkmale oder künstliche Körperteile bzw. medizinische Hilfsmittel (etwa
Prothesen und künstliche Darmausgänge) nicht angezeigt werden. Gesundheitsschäden
sind auszuschließen.

4. Die Erfüllung dieser Bedingungen ist in praktischen Tests und Erprobungen
nachzuweisen.


